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Untere Verwaltungsbehörden 
 

 
nachrichtlich 
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- Oberste Jagdbehörde 

 

Regierungspräsidien 
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Karlsruhe 

Freiburg 
Tübingen 

- Höhere Straßenverkehrsbehörden 

Abteilung Straßenverkehr, Straßeninfra-

struktur 

Name: Peter Grunert 

Telefon: +49 711 89686-2205 

E-Mail: Peter.Grunert@vm.bwl.de 

Geschäftszeichen: VM2-91-1/3/126 

(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 3. September 2025 

Kostenübernahme der Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnun-
gen bei revierübergreifenden Bewegungsjagden auf Schwarzwild zur 
Seuchenprävention (Afrikanische Schweinepest – ASP) – Jagdjahr 
2025/2026 

 

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) konnte eine 
Weiterfinanzierung der Kostenübernahme für das Jagdjahr 2025/2026 sicherstellen. Entspre-

chend dem in zurückliegenden Jagdjahren praktizierten Vorgehen werden nach Abstimmung 
zwischen MLR (Oberste Jagdbehörde) und dem Ministerium für Verkehr (VM, Oberste Straßen-

baubehörde und Oberste Straßenverkehrsbehörde) mit diesem Schreiben die Regelungen für 

das Jagdjahr 2025/2026 mitgeteilt.  
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Für die Umsetzung ist Folgendes zu beachten: 

- Von der Kostenübernahme sind ausschließlich großräumige revierübergreifende Bewe-
gungsjagden im Rahmen der Schwarzwildbejagung zur ASP-Seuchenprävention und nur im 

Jagdjahr 2025/2026 umfasst. Es wird klargestellt, dass die Freigabe sonstiger Wildarten bei 
der Bejagung für die Kostenübernahme unschädlich ist. Die unteren Straßenverkehrs- und 

Straßenbaubehörden haben sich dies bereits bei Antragstellung der hierzu beantragten 

verkehrsrechtlichen Anordnung bestätigen zu lassen. 

- Die Finanzierung der im Zusammenhang mit der Umsetzung von verkehrsrechtlichen An-

ordnungen entstehenden Kosten bei diesen Bewegungsjagden erfolgt durch das MLR mit 

den dort zur Verfügung stehenden Mitteln für die ASP-Prävention. 

- Die unteren Verwaltungsbehörden werden gebeten, die jagdlichen Belange insoweit zu un-

terstützen, dass die entsprechend den verkehrsrechtlichen Anordnungen erforderlichen 
verkehrssichernden Maßnahmen (z.B. Beschilderungen, Absperrungen) von den unteren 

Straßenbaubehörden beauftragt, bzw. im Rahmen der Möglichkeiten mit eigenen Ressour-

cen durchgeführt werden. Beschilderungsmaßnahmen kleineren Umfangs können nach der 

Zustimmung der unteren örtlichen Straßenbaubehörden auch in Eigenregie durch die Jagd-

berechtigten erfolgen, wenn sich die Beteiligten nach inhaltlichem Austausch darauf ver-

ständigen (s. Schreiben des VM vom 30.09.2024, VM2-91-1/3). 

- Die im Zusammenhang mit der Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen hierfür 

entstehenden Kosten sind zunächst aus den Straßenbauhaushalten der unteren Straßen-

baubehörden zu tragen und werden im Nachgang vom MLR ausgeglichen. 

Für das Jagdjahr 2025/2026 wird zur Abwicklung Folgendes festgelegt: 

- Die Straßenbauverwaltung ermöglicht dem MLR für diesen Zeitraum die haushaltsmäßige 

Abwicklung über das VM, Referat 22. 
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- Die unteren Straßenbaubehörden übersenden hierzu dem VM, Referat 22  

(Registratur2@vm.bwl.de und in Cc an Martin.Ackermann@vm.bwl.de) mit Ablauf des Jagd-
jahres, jedoch bis spätestens 17. April 2026 (Ausschlussfrist) eine Kostenzusammenstel-

lung über im Rahmen der Schwarzwildbejagung zur Seuchenprävention angefallene und 
ausstehende Kosten für die Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen auf Bundes- 

und Landesstraßen, sowie wie im Vorjahr auch auf Kreisstraßen. 

- Der Kostenzusammenstellung sind rechnungsbegründende Unterlagen zur Nachvollzieh-

barkeit der eingereichten Erstattungssumme beizufügen (z.B. LuKAS-Auswertung des ent-

sprechenden Auftrags (75400), Rechnungsunterlagen usw.). 

- Im Anschluss erfolgt auf Grundlage aller bis zu diesem Stichtag eingegangenen Kostenzu-

sammenstellungen eine Mittelanforderung beim MLR, Referat 56. Hierbei übermittelt das 
VM ein Kassenzeichen, welches als Verwendungszweck bei der Verrechnungsanordnung 

durch das MLR verwendet werden soll. 

- Das MLR zahlt dem VM die angeforderten Mittel über Verrechnungsanordnung unter Ver-

wendung des o.g. Kassenzeichens aus. Das VM übernimmt die Weitergabe der Mittel ent-

sprechend den Kostenzusammenstellungen an die unteren Verwaltungsbehörden. Der Ver-

sand von Mahnschreiben o.ä. kann daher unterbleiben. 

In Bezug auf Straßen im kommunalen Zuständigkeitsbereich (Städte und Gemeinden) wurden 
nach Mitteilung des MLR bereits mit von dort ausgefertigtem Schreiben vom 29.11.2018 alle 

Städte und Gemeinden des Landes gebeten, zur Unterstützung der Jägerinnen und Jäger bei 
der Aufgabe der Schwarzwildreduktion entsprechende Regelungen für ihren Unterhaltslastbe-

reich zu treffen. Ebenso wurden die Kommunen bei Maßnahmen an Straßen in ihrem Verant-

wortungsbereich gebeten, die Jägerinnen und Jäger entsprechend zu unterstützen. 

gez. Benjamin Haufe 

Ministerialrat 
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